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Kündigungsgründe und Kündigungsschutz

I. Allgemeines
Führt ein Arbeitsverhältnis zu Schwierigkeiten im Betrieb, stellt sich die Frage, wie der Arbeit-
geber hierauf reagieren kann. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Kleinbetrieben und solchen,
die an das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) gebunden sind.
Unternehmen, die vom Geltungsbereich des KSchG erfasst werden, unterliegen bei der Kündi-
gung von Arbeitsverhältnissen strengeren Voraussetzungen als Kleinstunternehmen. Eine Kün-
digung darf immer nur das letzte Mittel sein (sogenanntes ultima-ratio-Prinzip). Zuvor muss der
Arbeitgeber versuchen, die Kündigung durch mögliche und geeignete Maßnahmen zu vermei-
den. Es muss stets eine Abwägung zwischen den Interessen des Arbeitgebers und denjenigen
des Arbeitnehmers vorausgehen. Sobald eine Möglichkeit besteht, den Arbeitnehmer –gege-
benenfalls auf einem anderen Arbeitsplatz–weiterzubeschäftigen, muss diese wahrgenommen
werden.
Diejenigen Arbeitnehmer, für die das KSchG keine Anwendung findet, können sich gegen eine
Kündigung nur unter dem Aspekt eines Verstoßes gegen die guten Sitten oder gegen Treu und
Glauben wehren.

Immer zu beachten sind die Kündigungsbestimmungen zugunsten besonders schutzwürdiger
Arbeitnehmergruppen (Schwangere, Mütter, Schwerbehinderte und so weiter).

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen, um wirksam zu sein. Die Angabe eines Kündigungs-
grundes ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung. Der Arbeitnehmer hat jedoch einen Anspruch
auf Mitteilung eines Kündigungsgrundes, um feststellen zu können, ob die Kündigung rechtmä-
ßig erfolgt ist.

II. Kündigungsschutzgesetz (KSchG)

1.)Geltungsbereich
Das KSchG gilt, wenn ein Betrieb eine bestimmte Anzahl Arbeitnehmer hat und der zu kündi-
gende Arbeitnehmer länger als sechs Monate im Betrieb beschäftigt war. Bis zum
31. Dezember 2003 war das KSchG auf alle Betriebe anwendbar, die mehr als fünf Arbeitneh-
mer beschäftigten. Seit dem 1. Januar 2004 gilt das KSchG in Betrieben mit zehn oder weniger
Arbeitnehmern nicht für diejenigen Mitarbeiter, die nach dem 1. Januar 2004 eingestellt werden.
Für die bereits zuvor beschäftigten Arbeitnehmer verbleibt es beim bisherigen Recht. Allerdings
besteht der Kündigungsschutz nur solange, wie die Anzahl der "Altarbeitnehmer" den Schwel-
lenwert von 5 Mitarbeitern noch überschreitet.

Auszubildende bleiben bei der Zahl der Arbeitnehmer unberücksichtigt. Teilzeitbeschäftigte
werden entsprechend ihrer Wochenarbeitszeit in die Berechnung einbezogen: bei einer regel-



mäßigen Wochenarbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5; bei einer regelmäßigen
Wochenarbeitszeit von nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75.

2.) Soziale Rechtfertigung der ordentlichen Kündigung
Zweck des KSchG ist es, sozial ungerechtfertigte Kündigungen zu verhindern. Eine Kündigung
ist in jedem Fall sozial ungerechtfertigt, wenn sie gegen die Auswahlrichtlinie nach § 95 Be-
triebsverfassungsgesetz verstößt, der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz des Betrie-
bes weiterbeschäftigt werden kann oder die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach
zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen oder unter geänderten Arbeitsbedin-
gungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt hat und der Be-
triebsrat der Kündigung aufgrund des Vorliegens einer dieser Gründe innerhalb einer Woche
schriftlich widersprochen hat.

Darüber hinaus ist eine Kündigung nur dann sozial gerechtfertigt, wenn sie durch in der Person
oder im Verhalten des Arbeitnehmers liegende Gründe oder durch dringende betriebliche Erfor-
dernisse bedingt ist.

Gründe für eine Kündigung können daher nur
a) personenbedingt,
b) verhaltensbedingt oder
c) betriebsbedingt sein.

Diese Gründe müssen so erheblich sein, dass die Kündigung unter Berücksichtigung des Ver-
hältnismäßigkeitsprinzips nach einer umfassenden Interessensabwägung im Einzelfall als billi-
genswert und angemessen erscheint.

a) Personenbedingte Kündigungsgründe
Personenbedingte Kündigungsgründe liegen vor, wenn der Arbeitnehmer objektiv nicht (mehr)
in der Lage ist, die geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen, wenn er also die Fähigkeit oder
Eignung zur Erbringung der Arbeitsleistung verloren hat. Ein Verschulden des Arbeitnehmers ist
nicht erforderlich.

In Betracht kommen beispielsweise eine fehlende Arbeitserlaubnis, fehlende fachliche oder
persönliche Eignung (Nichtbestehen von Prüfungen, mangelhafte Kenntnisse), Arbeitsverhinde-
rung wegen Haft, Verlust der erforderlichen Berufsausübungserlaubnis (Führerschein/ Flug-
schein). Auch eine Krankheit kann ein Grund für eine personenbedingte Kündigung sein. Eine
Kündigung wegen Krankheit ist aber nur dann sozial gerechtfertigt, wenn eine negative Zu-
kunftsprognose vorliegt und dem Arbeitgeber nicht mehr zugemutet werden kann, die von der
Krankheit ausgehenden Beeinträchtigungen der betrieblichen Interessen (zum Beispiel Störung
des Arbeitsablaufs, wirtschaftliche Belastung) noch länger hinzunehmen. Vor einer Kündigung
wegen Krankheit ist jedoch immer zu überprüfen, ob die Möglichkeit einer anderweitigen Be-
schäftigung, auch nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen, besteht,
wenn auch eventuell zu schlechteren Bedingungen ("Änderungskündigung vor Beendigungs-
kündigung"), oder ob der zeitweilige Ausfall des Arbeitnehmers durch andere Maßnahmen, zum
Beispiel eine Aushilfskraft, überbrückt werden kann.

Seit Mai 2004 besteht eine gesetzliche Pflicht des Arbeitgebers zur Wiedereingliederung ar-
beitsunfähig erkrankter Mitarbeiter im Rahmen des sogenannten Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements (BEM).
§ 84 Absatz 2 SGB IX verpflichtet den Arbeitgeber, für Beschäftigte, die innerhalb eines Jahres
länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind, ein Betriebliches
Eingliederungsmanagement durchzuführen. Ob die Arbeitsunfähigkeit in einem ursächlichen



Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz steht, spielt dabei keine Rolle. Die Regelung gilt für alle
Arbeitnehmer, unabhängig von einer Behinderung.
Ziel des Betrieblichen Eingliederungsmanagements ist es, Arbeitsunfähigkeit möglichst zu
überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz des betroffenen
Beschäftigten zu erhalten.
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist eine Teamaufgabe. Der Arbeitgeber nimmt
zunächst Kontakt mit dem Betroffenen auf, klärt mit ihm die Situation und bespricht die Ziele
des Betrieblichen Eingliederungsmanagements. Lehnt der Arbeitnehmer die Durchführung des
Betrieblichen Eingliederungsmanagements ab, so ist der Arbeitgeber von seiner Verpflichtung
frei. Mit Zustimmung des Betroffenen schaltet der Arbeitgeber den Betriebsrat oder den Perso-
nalrat und bei schwerbehinderten oder gleichgestellten behinderten Mitarbeitern die Schwerbe-
hindertenvertretung sowie bei Bedarf den Betriebsarzt ein und klärt mit ihnen, mit welchen Hil-
fen eine schnelle Rückkehr in den Betrieb oder die Dienststelle möglich ist. Hierunter können
verschiedene Maßnahmen wie beispielsweise Arbeitsreduzierung oder Umbau des Arbeitsplat-
zes, aber auch Versetzung an eine andere Stelle fallen. Das Konzept für ein Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement wird in einem Großbetrieb anders aussehen als in einem mittelständi-
schen Betrieb. In keinem Fall erfüllen jedoch einfache Krankenrückkehrgespräche die Anforde-
rungen.
Nach § 84 Absatz 3 SGB IX können die Rehabilitationsträger (z.B. Rentenversicherungsträger
und Berufsgenossenschaften) und die Integrationsämter Arbeitgeber, die ein Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder einen Bonus fördern.
Auf Grund der ungünstigen Platzierung der Regelung im SGB wurde bisher kaum Kenntnis von
der Notwendigkeit des Betrieblichen Eingliederungsmanagements genommen. Arbeitgeber
sollten die Auswirkungen der Vorschrift jedoch nicht unterschätzen: Zwar sieht das Gesetz
keine unmittelbaren Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Vorschrift vor, allerdings wurden mit
Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements die Anforderungen an eine krank-
heitsbedingte Kündigung verschärft. Zwar ist die Durchführung des Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements keine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für den Ausspruch einer krank-
heitsbedingten Kündigung. Hat der Arbeitgeber jedoch kein Betriebliches Eingliederungsmana-
gement durchgeführt, so muss er in einem etwaigen Kündigungsschutzprozess umfassend vor-
tragen und beweisen, dass es keinen leidensgerechten Arbeitsplatz für den betroffenen Arbeit-
nehmer gibt. Kann er dies nicht, ist die Kündigung unwirksam. Wichtig ist es daher, eine Ableh-
nung des Arbeitnehmers, das Betriebliche Eingliederungsmanagement durchzuführen, gut zu
dokumentieren.

Keine personenbedingten Kündigungsgründe sind
Alter des Arbeitnehmers, auch nicht das Erreichen des Renteneintrittsalters
Wehr- oder Zivildienstzeiten
Ehrenämter oder politische Mandate.

Eine personenbedingte Kündigung erfordert keine vorherige Abmahnung.

b) Verhaltensbedingte Kündigungsgründe
Eine verhaltensbedingte Kündigung ist gerechtfertigt, wenn Umstände im Verhalten des Arbeit-
nehmers vorliegen, die ein verständig urteilender Arbeitgeber zum Anlass für eine Kündigung
nehmen würde. Durch das Verhalten des Arbeitnehmers müssen konkrete Störungen im
Leistungs- beziehungsweise im Vertrauensbereich auftreten.

Dies ist insbesondere der Fall bei Vertragsverletzungen, zum Beispiel Schlechtleistung, ständi-
ges Zuspätkommen, Verletzung von Anzeige- oder Nachweispflichten im Krankheitsfall, Ne-
bentätigkeit trotz Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, eigenmächtiger
Urlaubsantritt, private unerlaubte Telefonnutzung für Ferngespräche, Verstöße gegen die be-



triebliche Ordnung (Alkoholmissbrauch während der Arbeitszeit, Rauchen in gefährdeten Ar-
beitsbereichen), Verstöße gegen Verschwiegenheitspflicht, rechtswidrige Arbeitsverweigerung,
Beleidigungen und Tätlichkeiten gegenüber Arbeitskollegen, sexuelle Belästigung, strafbare
Handlungen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis (zum Beispiel Diebstahl im Betrieb,
Betrug bei der Zeiterfassung) oder vielfache Lohnpfändungen, wenn durch den Arbeitsaufwand
die Lohnbuchhaltung gestört wird.

Die Rechtsprechung verlangt vor Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung im Regelfall
je nach Schwere des Verstoßes mindestens eine, gegebenenfalls auch mehrere vorherige ein-
schlägige Abmahnungen.
Die idealerweise schriftlich erfolgende Abmahnung hat die Funktion, dem Arbeitnehmer die ihm
vorgeworfenen Verfehlungen zu benennen und ihm Gelegenheit zu einer Verhaltensänderung
zu geben. Dem Arbeitnehmer wird durch die Abmahnung angezeigt, worin sein Fehlverhalten
lag, wie er sich korrekt zu verhalten hat und dass er mit einer Kündigung zu rechnen hat, wenn
sich sein Verhalten nicht ändern sollte. In jedem Fall muss vor der verhaltensbedingten Kündi-
gung eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände stattfinden.

Keine verhaltensbedingten Kündigungsgründe sind
 der Abkehrwille, das heißt ein Arbeitnehmer hat das Recht, sich nach einem anderen

Arbeitsplatz umzuschauen
 außerbetriebliches Verhalten, es sei denn, das Arbeitsverhältnis wird dadurch konkret ge-

stört.

c) Betriebsbedingte Gründe
Eine betriebsbedingte Kündigung kann gerechtfertigt sein, wenn dringende betriebliche Gründe
der Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen. Grundlage der
Kündigung muss eine unternehmerische Entscheidung sein. Dies kann sich auf Grund innerbe-
trieblicher (zum Beispiel notwendige Rationalisierung, Produktionseinschränkung) oder außer-
betrieblicher Umstände (zum Beispiel Absatzrückgang, Ausbleiben von Krediten) ergeben.
Diese Umstände müssen zur Folge haben, dass die Erforderlichkeit einer Weiterbeschäftigung
eines oder mehrerer Arbeitnehmer auf lange Sicht entfällt. Gibt es für den Betrieb weniger harte
Maßnahmen (zum Beispiel Abbau von Überstunden), fehlt es an der Voraussetzung der drin-
genden Erforderlichkeit. Kann der Arbeitnehmer auf einem anderen freien Arbeitsplatz einge-
setzt werden, so ist eine Kündigung ausgeschlossen, auch dann, wenn eine zumutbare Um-
schulung, Fortbildung oder Änderung der Arbeitsbedingungen erforderlich ist.

Die betriebsbedingte Kündigung ist nur dann sozial gerechtfertigt, wenn bei der Auswahl der zu
entlassenden Arbeitnehmer ausreichend soziale Gesichtspunkte berücksichtigt wurden ("Sozi-
alauswahl"). Seit dem 1. Januar 2004 ist die Sozialauswahl auf die folgenden vier Kriterien
beschränkt:

Dauer der Betriebszugehörigkeit,
 Lebensalter,
Unterhaltspflichten des Arbeitnehmers und
Schwerbehinderung des Arbeitnehmers.

Ob das Kriterium des „Lebensalters“ nach der Einführung des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes noch zulässig ist, ist zweifelhaft. Hier ist eine Entscheidung der Gerichte abzuwarten.

Bei berechtigtem betrieblichem Interesse können Leistungsträger und solche Personen, die für
die Erhaltung einer ausgewogenen Sozialstruktur erforderlich sind, von der Sozialauswahl aus-
genommen werden.



Seit dem 1. Januar 2004 hat der Arbeitnehmer bei einer betriebsbedingten Kündigung ein Wahl-
recht zwischen einer Kündigungsschutzklage oder einer Abfindung von einem halben Monats-
gehalt je Beschäftigungsjahr, wenn der Arbeitgeber die Kündigung auf betriebsbedingte Gründe
stützt und den Arbeitnehmer darauf hinweist, dass dieser, wenn er die Klagefrist für die Kündi-
gungsschutzklage verstreichen lässt, die gesetzlich vorgesehene Abfindung in Höhe von 0,5
Monatsverdiensten für jedes Jahr des Bestehens des Arbeitsverhältnisses beanspruchen kann.

III. Außerordentliche (fristlose) Kündigung
Bei einer außerordentlichen Kündigung sieht das KSchG keinen Kündigungsschutz vor. Es
müssen Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden die Fortsetzung des Dienst-
verhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur vereinbarten Beendigung des
Dienstverhältnisse nicht zugemutet werden kann ("wichtiger Grund"). Die Kündigung muss
schriftlich innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Kenntnis von den die Kündigung recht-
fertigenden Tatsachen erfolgen. Zwar ist die Angabe des Kündigungsgrundes im Kündigungs-
schreiben gesetzlich nicht zwingend notwendig,
dennoch kann es sinnvoll sein, den Kündigungsgrund aufzuführen. Zum einen, damit der Ar-
beitnehmer nachvollziehen kann, warum die Kündigung aus wichtigem Grund erfolgte, zum an-
deren, damit der Arbeitgeber sich wirklich sicher ist, dass auch tatsächlich ein wichtiger Grund
vorliegt. Die Arbeitsgerichte stellen hohe Anforderungen an einen "wichtigen Grund". Spätes-
tens auf Verlangen des Arbeitnehmers muss der Kündigungsgrund angegeben werden.
Ob eine Abmahnung erforderlich ist, richtet sich nach Art und Schwere des Kündigungsgrun-
des.

IV. Rechte des Arbeitnehmers
Der Arbeitnehmer, der eine Kündigung für sozial ungerechtfertigt hält, kann binnen einer Woche
nach Kündigung Einspruch beim Betriebsrat einlegen. Zudem kann er die Unwirksamkeit der
Kündigung vor dem Arbeitsgericht geltend machen. Die dreiwöchige Klagefrist ab Zugang der
schriftlichen Kündigung, die früher nur nach dem KSchG galt, wurde zum 1. Januar 2004 auf
die gerichtliche Geltendmachung der Unwirksamkeit der Kündigung aus anderen Gründen
ausgeweitet.

Hinweis:
Dieses Merkblatt soll - als Service Ihrer Kammer - nur erste Hinweise geben und erhebt daher
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann
eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.


